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Textliche Festsetzungen 

1 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 

1.1 Grundflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 17, 19 BauNVO) 

Die Grundfläche darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch Garagen, Stellplätzen und deren Zufahrten 

sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden.  

1.2 Höhe baulicher Anlagen (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO) 

Der obere Bezugspunkt für die festgesetzten Gebäudehöhen wird definiert als der höchste Punkt 

des Daches. Dies ist bei Flachdächern die Oberkante der Attika. 

Der untere Bezugspunkt wird definiert als Höhe der Gehwegkante an der Straße, von der aus das 

Grundstück erschlossen wird (Niederzierer Straße). 

Die festgesetzten maximal zulässigen Gebäudehöhen dürfen ausnahmsweise durch untergeordnete 

Teile notwendiger technischer Anlagen (bspw. Schornsteine, Belüftungsanlagen, Luftauslässe, 

Rauch- und Wärmeabzug, Treppenaufgänge) sowie durch Anlagen zur Nutzung regenerativer 

Energie um maximal 3 m überschritten werden. 

 

Hinweise 

1 ARTENSCHUTZ 

- Die notwendigen Baumfällungen dürfen nur in der brutfreien Zeit zwischen Anfang Oktober 

und Ende Februar durchgeführt werden. 

- Alle zu erhaltenden Gehölze sind vor Beeinträchtigungen der Baumaßnahme gem. 

DIN 18 920 zu schützen. 

- Ältere Gehölze des Geschützten Landschaftsbestandteiles sind, wenn möglich zu erhalten. 

Können ältere Gehölze mit Baumhöhlen nicht erhalten werden, so sind diese im Bereich der 

Höhlung stückweise abzusetzen und am Boden nochmals auf Quartiere zu untersuchen. 

- Zwischen Kindertagesstätte und Feuerwehr ist eine Gehölzpflanzung mit lebensraumtypi-

schen Gehölzen anzulegen. 

- Bei der Beleuchtung der Baustelle und der fertigen Anlagen sollte im Bereich des Geschütz-

ten Landschaftsbestandteiles, -v.a. im Sommerhalbjahr- auf helle (weiße) Lampen mit ho-

hem UV-Anteil verzichtet werden, da sie nachtaktive Wirbeltiere (v.a. Eulen und einige Fle-

dermausarten) abschrecken können. Außerdem sollte auf eine weit reichende, horizontale 

Lichtabstrahlung, ausgehend von der neuen Bebauung aufgrund der umgebenden Gehölz-

strukturen (LB), die Fledermäusen zur Orientierung dienen dauerhaft verzichtet werden. 
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2 ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH 

- Es ist ein ökologischer Ausgleich von 20.308 Punkten erforderlich.  

- Die Maßnahmen bzw. Maßnahmenfläche für den ökologischen Ausgleich werden zur Offen-

lage festgelegt.  

3 EINSICHTNAHME VON VORSCHRIFTEN: 

Die in Bezug genommenen und der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verord-
nungen, Erlasse, DIN-Normen und Gutachten) können im Rathaus der Gemeinde Niederzier wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.  


